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kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.

(2) Spenden, die auf Grund einer Ord
nungswidrigkeit erlangt wurden, oder ver
einnahmte Spenden, für die eine erteilte 
Genehmigung gemäß § 8 widerrufen 
wurde, können neben anderen Ordnungs
strafmaßnahmen oder selbständig eingezo
gen werden und fallen der Volkssolidarität 
zu.

(3) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Stellvertretern 
der Vorsitzenden für Inneres der Räte der 
Bezirke.

(4) Für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens und den Ausspruch von 
Qrdnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I 
Nr. 3 S. 101).“

b) § 17 wird gegenstandslos.

69.
§6 der Anordnung vom 23. März 1965 

Uber die Gesundheitsrichtlinien für die 
Feriengestaltung aller Schüler und Lehr
linge (Sonderdruck Nr. 514 des Gesetzblat
tes) erhält folgende Fassung:

Hinweis: § 6 Abs. 1 wurde außer Kraft 
gesetzt durch § 7 Abs. 2 der АО vom 7. 3. 
1977 über den Gesundheitsschutz im Rah
men ■ der Feriengestaltung der Schüler und 
Studenten sowie der Urlaubsgestaltung der 
Lehrlinge (GBl. I Nr. 9 S. 81). § 6 Absätze 2 
bis 5 bleiben bis zur Neuregelung des Ba
dens von Gruppen von Kindern und Ju
gendlichen in Gewässern und Schwimm
bädern in Kraft. v
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(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig als 
Verantwortlicher gemäß § 3 Abs. 4

a) die beabsichtigte Durchführung von 
Pionier-, Betriebsferien-, Schwimm-, Schul-, 
Spezialisten- und anderen Ferienlagern 
für Kinder und Jugendliche sowie die be
absichtigte Bereitstellung von Wander
quartieren und Benutzung von Spielplätzen 
für die örtliche Feriengestaltung nicht oder 
nicht zum vorgeschriebenen Termin an
meldet

b) die Unterrichtung des Heimatkreises 
gemäß § 3 Abs. 2 unterläßt

c) ohne Genehmigung der Kreis-

Hygieneinspektion die Feriengestaltung 
durchführen läßt
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.

(2) Ebenso kann zur Verantwortung ge
zogen werden, wer vorsätzlich oder fahr
lässig als Verantwortlicher für eine 
Gruppe von Kindern und Jugendlichen

a) Badeerlaubnis entgegen den Bestim
mungen der Ziffern 3 bis 5, 9 bis 12 und 14 
der Badeordnung erteilt

b) als Rettungsschwimmer nicht Ein
spruch gegen das Baden einer Gruppe ge
mäß Ziff. 8 der Badeordnung erhebt

c) als Lagerleiter oder Leiter einer 
Schule oder einer anderen Einrichtung oder 
des Organs einer gesellschaftlichen Orga
nisation, denen Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen anvertraut sind, nicht die ein
gehende Belehrung aller Gruppenleiter, 
Betreuer, Kinder und Jugendlichen gemäß 
Ziff. 15 der Badeordnung vornimmt.

(3) Ist eine vorsätzliche Handlung nach 
den Absätzen 1 und 2 in den letzten zwei 
Jahren wiederholt begangen und mit Ord
nungsstrafe geahndet worden oder ist ein 
größerer Schaden verursacht worden oder 
hätte er verursacht werden können, kann 
eine Ordnungsstrafe bis zu 1 ООО M ausge
sprochen werden.

(4) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Leitern der Hy
gieneinspektionen der für die Genehmi
gung oder Überwachung zuständigen Räte 
der Heimatkreise.

(5) Bei geringfügigen Zuwiderhandlun
gen gemäß Absätzen 1 und 2 sind die er
mächtigten Mitglieder der Überwachungs
organe befugt, eine Verwarnung mit Ord
nungsgeld in Höhe von 1, 3, 5 oder 10 M 
auszusprechen.

(6) Für die Durchführung des Ordnungs-- 
Strafverfahrens und den Ausspruch von 
Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I 
Nr. 3 S. 101).“

70.
In die Anordnung vom 31. März 1965 

über die Ausübung des Tauchens mit 
Tauchgeräten in der Deutschen Demokra
tischen Republik (GBl. II Nr. 45 S. 317) 
wird nach § 6 folgender § 6 а eingefügt:


